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Gerichtliches Mahnverfahren

Aufgabe 1
K beantragt den Erlass eines Mahnbescheids (MB) wegen einer Forderung von 800 EUR gegen B. Der MB wird antragsgemäß maschinell erlassen. Die Zustellung des Mahnbescheids scheitert jedoch, da B unbekannt verzogen ist. Der Antragsteller teilt sodann eine neue Anschrift des B dem Mahngericht mit. Die erneute Zustellung scheiterte ebenso. Es folgen 7 weitere erfolglose Zustellversuche. Nach erneuter Klarstellung der Anschrift des Antragsgegners durch den Antragssteller konnte der Mahnbescheid dem B zugestellt werden.
Drei Wochen nach Zustellung des Mahnbescheids beantragt K den Erlass eines Vollstreckungsbescheids gegen B. Der Vollstreckungsbescheid wird antragsgemäß erlassen und dem Antragsgegner zugestellt.
a) Konnte das Mahngericht den Erlass des Vollstreckungsbescheids davon abhängig machen, dass die Gebühr für das Mahnverfahren gezahlt wird?
b) Welche Kosten hat das Mahngericht nach vorliegendem Sachverhalt in welcher Höhe zu erfordern?
Aufgabe 2
K beantragt den Erlass eines Mahnbescheids (MB) wegen einer Forderung von 3.800 EUR gegen B. Nach Erlass des Mahnbescheids werden K die vom Kostenbeamten des Mahngerichts richtig berechneten Kosten zum Soll gestellt. B legt Gesamtwiderspruch ein. K beantragt die Überleitung in das streitige Verfahren.

a) Nennen Sie die einschlägige Kostenvorschrift woraus folgt, dass das Mahngericht die Abgabe an das Prozessgericht davon abhängig machen kann, dass K den Vorschuss für die Verfahrensgebühr Nr. 1210 KV GKG zahlt.
b) Berechnen Sie die Höhe des vom Mahngericht zu erfordernden Kostenvorschusses.
Nach Zahlung des zu b) berechneten Kostenvorschusses wird das Verfahren an das Prozessgericht abgegeben. Im streitigen Verfahren erweitert K seine Klage um 5.000 EUR.
c) Fertigen Sie Kostenrechnung zur Vorauszahlung der Verfahrensgebühr nach Eingang der Klageerweiterung. 
d) Welcher Kostenbeamte ist für den zu c) gefertigten Kostenansatz zuständig? Nennen Sie die einschlägige Kostenvorschrift.

Aufgabe 3

K beantragt den Erlass eines Mahnbescheids (MB) wegen einer Forderung von 15.800 EUR gegen B. Nach Erlass des Mahnbescheids werden K die vom Kostenbeamten des Mahngerichts richtig berechneten Kosten zum Soll gestellt. B legt Widerspruch wegen eines Betrags von 5.000 EUR ein und beantragt sogleich, das Verfahren an das im MB bezeichnete Prozessgericht abzugeben.

a) Kann das Mahngericht die Teilabgabe des Verfahrens an das Prozessgericht davon abhängig machen, dass die Verfahrensgebühr Nr. 1210 KV GKG im Vorschussweg gezahlt wird?
b) Fertigen Sie als Kostenbeamter des Prozessgerichts die Kostenrechnung nach Eingang der Akten unter betragsmäßiger Angabe der Mithaft.

Aufgabe 4

K beantragt den Erlass eines Mahnbescheids (MB) wegen einer Forderung von 28.000 EUR gegen B. Nach Erlass des Mahnbescheids werden K die vom Kostenbeamten des Mahngerichts richtig berechneten Kosten zum Soll gestellt. Da B auf den Mahnbescheid nicht reagiert, wird auf Antrag des K ein Vollstreckungsbescheid über den Gesamtbetrag erlassen.

Gegen den zugestellten VB legt B Einspruch ein. Das Verfahren wird von Amts wegen an das Prozessgericht abgegeben.

a) Fertigen Sie als Kostenbeamter des Prozessgerichts Kostenrechnung nach Eingang der Akten unter betragsmäßiger Angabe der Mithaft.
In der mündlichen Verhandlung schließen die Parteien einen Vergleich. Die Kostenregelung lautet: Die Kosten des Verfahrens einschließlich dieses Vergleichs werden gegeneinander aufgehoben. 
Das Gericht erlässt einen Streitwertbeschluss mit folgendem Inhalt:
1. Der Streitwert wird endgültig auf 28.000 EUR festgesetzt.
2. Der Vergleichswert übersteigt den Streitwert um 5.000 EUR.

b) Fertigen Sie als Kostenbeamter des Prozessgerichts Schlusskostenrechnung unter betragsmäßiger Angabe der Mithaft. Gehen Sie davon aus, dass alle zum Soll gestellten Kosten auch gezahlt worden sind.

Aufgabe 5
Karin Pepper beantragt am 14.02. gegen Harry Kunze den Erlass eines Mahnbescheids wegen einer Forderung von 12.000 EUR. Nach Zustellung des Mahnbescheids an den Antragsgegner legt dieser Widerspruch gegen die gesamte Forderung ein. Nach Zahlung des vom Kostenbeamten des Mahngerichts richtig berechneten Betrags wird auf Antrag von Frau Pepper das Verfahren am 01.04. an das Landgericht Berlin abgegeben (Eingang der Prozessakten am 08.04.).
Nach Eingang der Anspruchsbegründung beraumt das Gericht frühen ersten Termin auf den 01.06. an. Auf Antrag der Klägerin soll der Zeuge Kissel vernommen werden. Die Ladung des Zeugen wird davon abhängig gemacht, dass die Klägerin einen Vorschuss von 400 EUR einzahlt. Nachdem die Zahlung von der Klägerin zur Akte nachgewiesen ist, wird der Zeuge ordnungsgemäß geladen und in der am 01.06. stattfindenden Verhandlung vernommen.
Nach seiner Vernehmung macht er eine Entschädigung von 175,75 EUR geltend, welche auch antragsgemäß ausgezahlt wird.
In der mündlichen Verhandlung erhebt der Beklagte Widerklage mit dem Antrag, die Klägerin zu verurteilen, an den Beklagten 4.000 EUR nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz seit dem 05.05. zu zahlen.

Am Schluss der Sitzung ergeht nach eingehender Erörterung der Sach- und Rechtslage folgendes Urteil:

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Widerklage wird als unzulässig verworfen.
3. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen der Kläger ¾ und der Beklagte ¼.

a) Fertigen Sie als Kostenbeamter des Prozessgerichts Schlusskostenrechnung der Instanz unter betragsmäßiger Angabe der Mithaft. Gehen Sie davon aus, dass die Gegenstände der Klage und der Widerklage nicht nämlich sind. 
b) Geben Sie unter Nennung der einschlägigen Kostenvorschriften den Zeitpunkt an, zu welchem die im vorliegenden Verfahren entstandenen Kosten fällig geworden sind.

